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Antrag 
der Freien und Hansestadt Hamburg  

Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Hochbau-
statistikgesetzes 

Punkt 26 der 1043. Sitzung des Bundesrates am 26. April 2024 

 

 

Der Bundesrat möge zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grund-

gesetzes wie folgt Stellung nehmen: 

Zu Artikel 1 Nummer 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe dd1– neu – (§ 3 Absatz 1   

             Nummer 8 HBauStatG) 

In Artikel 1 Nummer 3 Buchstabe a ist nach Doppelbuchstabe dd folgender Dop-

pelbuchstabe dd1 einzufügen: 

‚dd1) Der Nummer 8 sind nach dem Wort „Nichtwohnzwecken“ die Wörter „und 

energetischer Zustand nach der Baumaßnahme“ anzufügen.‘ 

Begründung: 

Die Sanierungsrate und der energetische Zustand der Wohngebäude sind wich-
tige Parameter für das Monitoring der Wärmewende im Wohngebäudebestand. 
Die vorgeschlagene Ergänzung würde perspektivisch hierfür Daten beitragen. 


